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REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

1010 Wien, den .... ~ .. ~ .. ~.~rE4!.P.:~~...... .................. 197 .. ? 
r't:'" /~' F~ J';:'J J;:!: .... ~:. ... ,i/tl 

~U -:te:22!J. 
Stubenting 1 
TeI.phon S7 56 55 

B e a n t w 0 I' tun g 

der Anfrage der Abgeordneten STAUDINGER, 
KAMMERHOFER und Genossen an den Bundes­
minister für soziale Ven,ral tung betreffend 
Novelle zum GSPVG (übervJeisungsbeträge) 

(No .. 122/J) 

In der vorliegenden Anfrage wird zunächst auf die 
vom Nationalrat in seiner Sitzung VOI!l 27 .. November 1970 

einstimmig gefaßte Entschließung hingewiesen, mit welcher 
. die Bundesregieru...'1.g aufgefordert worden ist, !I dem National­
rat ehestens einen Gesetzentwurf für eine weitere Novelle 
zum GSPVG vorzulegen, mit der folgender Punkt geregelt 
werden soll: 

Einbau von Bestimmungen betreffend die Aufnahme in 
ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis und Aus­
scheiden aus einem solchen in Anlehnung an §§ 308f ASVG .. 11 

Schließlich werden an den Bundesminister für soziale 
Verwaltung folgende Fragen gerichtet: 

1 0 ) Sind Sie bereit und viillens, der erwähnten Ent­
schließung des Nationalrates betreffend Überweisungsbeträge 
zu entsprechen? 

2 0 ) Wenn ja - welche NaßnaF~en wurden bisher in 
Ihrem Ressort zur Entsprechung der erwähnten Entschließung 
getroffen? 

3,,) Wenn ja - bis zu welchem Zeitpunkt kann endlich 
mit -einem entsprechenden Gesetzentwurf gerechnet werden 
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L~e) vierden Sie in einem allfälligen Gesetzent\vllrf 

eine rückwirkende Gültigkeit \",enigs-cens hinsichtlich der 
derzeit noch laufenden Abzahlungsfälle vorsehen? 

5.) Mit welchen Schwierigkeiten erklären Sie die 
Tatsache, daß :c..ach Ablauf eines volleD. t.Tahres seit der 
er\'lähnten Entf:3chließu.n.g des Nationalrates bisher noch 
kein Gesetzentwurf für eine entsprechende Novelle ZUI'J. 

GSPVG vorliegt? 

In BeantvJOrtung dieser Anfrage beehre i.ch mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1 0 ) Ich habe bereits veranlaßt, daß anläßlich 
einer künftigen NovellieI'ung des GSPVG in Anle:b..nung an 
die Regelilllg der §§ 3c8f ASVG der Einbau von Bestimmtmgen 
über die Aufnahme in ein"pensiol1sversicherungsfreies 
Dienstverhältnis und das Ausscheiden aus einem solchen 
vorbereitet wird. 

Zu 2 .. ) Auf Gr1...md der er'!lähnten Entschließlulg deS 

Nationalrates wu.rden v·on meinem Ressort im Einvernehmen 
mi t dem Hauptverband der ()sterreichischen Sozial ver­

sicherub.gsträger" sowie den Trägern der Pensionsversiche­
rung Entwürfe diesbezüglicher Bestimmungen ausgearbeitet. 
Die NovellierungsvoI'schläge betreffen die neu einzu~ 
führenden §§ 101a bis 101f und die damit in Zusammenhang 
stehenden Bestimmu.ngen des GSPVG sam.t den erforderlichen 
übergangs- und SchlußbestiTIl.!"1lungen. 

Zu 3.) Vorbehaltlich der Ergebnisse des Begutachtungs­

verfahrens kann im SOI1l1'ller oder Herbst des Jahres 1972 mit 
der Einbringung e·inerVorlage, betreffend diG q.iesbezüg­
lichen Änderungen des"GSPVG gerechnet werden~ 

Zu 4.) Dem Hunsche der Interessenvertretill1g der 
" selbsti:indig Erwerbstätigen, die Bestimmungen i.iber die 
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übervleis1Ll1gsbe·~räge auch für jene Fälle rückwirkend in 
Kraft zu setzen, in denen die Aufllahme in das pensions­
versicherungsfreie Dienstverhältnis seit Einführung der 
Pensionsversicherungen der selbständig ErVlerbstätigen 
erfolgt ist, kann nicht voll RechnunG getragen ,,,,erden 0 

Die rück'VJirkende Arulendlillg dieser 11.euen Bestimmungen des 
GSPVG 'I,'lürde dazu führen, daß auch bereits alle bescheid-­

mäßig erledigten Anträge auf Leistung eiDes Überv.reiS1mgs­
betrages nach dem· ASVG auf das Vorhand.ensein von Ver-­
sicherungszeiten aus einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
überprüft 1r,rerden müßteno Eine derartige Verwal tungsmehr­
arbeit wäre nich vertretbar, z\JJual sie durch eirie andere 
Regelung vermieden werden kann~ Um jene Selbständigen, 
die ihren Beruf gewechselt haben und. Beamte ge·worden 

sind, bezüglich der Behandlung ihrer einmal ervJOrbenen 
Versicherlmgszeiten nicht schlechter zu stellen als die 

Unselbständigen, soll in einerüberßangsbestimmung vorge­
sehenwerden, daß für Zeiten, für die dem .Beamten ein be­

sonderer Pensionsbeitrag vorgeschrieben·wurde oder wird 
und die gleichzeitig Versicherungszeiten in der Pensions­
versicherung der Selbständigen sind, die Beiträge auf 
Antrag aufgewertet zurückgezahlt werdeno 

Zu 50) Es ist seit lä..."'1.gerer Zeit eine umfangreiche 
Novellierung des ASVG vorgesehen) die auch schon wieder­
holt angekündigt vlorden ist 0 Naturgemäß nehmen die Be­

ratungen und Vorbereitungsarbeiten für ein solches Vor­
haben längere Zeit in Ansprucho Voraussichtlich wird der 
Entwurf einer solchen umfangreichen ASVG-Hovelle im Mai 
dieses Jahres zur Begutachtung verserldet vrera.eno Im Rahmen 
dieser Novelle zum ASVG ist auch eine Neuregelung der 
§§ 308f betreffend Aufnahme in ein pensionsversicherill~gs­
freies Dienstverhältnis und Ausscheiden aus einem solchen 
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in Aussicht genOill.llleno Da die Aufnarill18 von entsprechenden 

Bestimm.ungen in das GSPVG in J:.nleh..."'l1.mg an die Regelung 

der §§ 30Bf ASVG erfolgen soll, ist die frühere Vorlage 

eines entsprechenden Ent"wurfes zur J:Tovellierung des 

GSPVG nicht m.öglich •. 
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